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Projekt: ¥gki"okt"Fgkpg"YgnvÈ 

 

Wir sind neugierig auf die Welt der ãCnderenÐ Î wir kennen die Kulturen 
aus Syrien, Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Somalia, Kongo, 
Ghana, Guinea, NigeriaÈpkejv0"Fguygigp"jcdgp"ykt"wpu"¯dgtngiv"Î wir 
fragen einfach mal nach!  

 

?   Wie spielst Du? 

?   Wie bist Du aufgewachsen? 

?   Was machst Du gerne? 

?   Welche Musik hörst Du? 

?   Welche Kleidung trägst Du in Deiner Kultur? 

?   Was ißt Du?  

?   Was bedeutet Freizeit für Dich? 

?   Welche Religion hast Du?  

?   Welche Traditionen pflegst Du?  

?   Was fehlt? 

 

Ziel:  

Das Projekt richtet sich an junge Menschen mit und ohne Migrations- 
oder Fluchthintergründen, Schüler und Schülerinnen die sich besser 
kennenlernen lernen wollen, als Klasse oder Gruppe stärker 
zusammenwachsen, sich gegenseitig ihre Kultur erklären. 



Wenn Kinder und Jugendliche auch ihre Geschichte, ihre Erfahrungen 
und ihre Traditionen oder Freizeitbeschäftigungen vorstellen können, 
sind sie offener bzw. fühlen sich angenommen und auf Augenhöhe in der 
neuen Umgebung.  

 
Alter: ab 4. Klasse  
 
 
Referenten:  
 
Schahrasad Abiad, Msc. Psychologin,  
Psychosoziales Traumazentrum Ahlen 
 
Jacqueline Gehrcke, Dip. Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin, 
Traumapädagogin, Psychosoziales Traumazentrum Ahlen 
 
Robar Ibish, Jurist und Student Soziale Arbeit,  
Psychosoziales Traumazentrum Ahlen, Soziale Beratung Beckum   
 
Dauer: 2 x 4 Stunden  
 
Ort: Wir kommen zu Ihnen in die Schule oder den Jugendtreff 
 
Kosten: Keine 
 
Methoden:  
 
Workshop, Kreativ, Gruppenarbeit, Dialog und Gespräch  
 
Selbstdarstellung anhand eines gezeichneten Umrisses welches mit 
Deko-Material geschmückt und verziert wird, kulturelle Besonderheiten 
können dabei reflektiert und vorgestellt werden.   
 
 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: 
 
Psychosoziales Traumazentrum für Flüchtlinge 
Innosozial Ahlen 
Frau Jacqueline Gehrcke 
Röteringshof 34-36 
59229 Ahlen 
Telefon 02382-709982 
Gehrcke@innosozial.de  

mailto:Gehrcke@innosozial.de


IM QUARTIER

JUGEND
STÄRKEN

 EIN KOSTENLOSES UND OFFENES ANGEBOT

PERSiQ –
PER RAD SICHER 
im QUARTIER

PERSiQ –
PER RAD SICHER 
im QUARTIER



Jeden Mittwochnachmittag könnt ihr bei uns und mit uns eure Fahrräder checken lassen, sie selbst reparieren und 

Fahrräder, die ihr wieder fahrtüchtig zusammen gebaut habt, ausleihen. Alle zwischen 12 und 26 Jahre sind herzlich 

eingeladen vorbeizukommen!

ORT:    Wersestadion, August-Kirchner-Straße 14

ZEIT:    mittwochnachmittags, 14 bis 16 Uhr  

ANSPRECHPARTNER:  Klaus Marquardt (vor Ort), 

   Birgit Marquardt: b.marquardt@caritas-ahlen.de

IM QUARTIER

JUGEND
STÄRKEN PER RAD SICHER im QUARTIER

Gefördert durch:

Das Projekt wird im Rahmen des Programms JUGEND STÄRKEN im Quartier durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) , das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 
(BMI) und den Europäischen Sozialfonds gefördert.



に



Gefördert durch:

に

Der Workshop wird von に [transkulturellarbeiten.de] durchgeführt. Eingeladen sindLehrer_innen, Sozialarbeiter_innen, Mitarbeiter_innen von Kindertagesstätten und Beratungsstellen sowie alle Personen, die imberuflichen Kontext mit Sprachmittler_innen zusammenarbeiten.Die Teilnahme ist kostenfrei. In der Mittagspause des Seminars lädt das Kommunale Integrationszentrum alle Teilnehmenden zumgemeinsamen Mittagessen ein. Um eine vorherige Anmeldung bis zum 25.04.2019 wird gebeten. Hierfür sowie für Rückfragen stehtIhnen im Kommunalen Integrationszentrum Roland Stefani zurVerfügung: |

に



b et riff t Termin27.05R28.05.2019Fibi.Nr.: 2019_31_20_02Tite l:Achtsamkeit und Selbstfürsorge

D at en

 Name, Vorname weiblich männlichTelefonE_MailName und Anschrift der Einrichtung
Mit Übernachtung im EinzelzimmerMit Übernachtung im DoppelzimmerOhne ÜbernachtungVegetarisches EssenBesonderheiten: _______________________________________

U nt ersch rif
t Die unter www. lwl.org/fortbildung aufgeführten ä

Teilnah_mebedingungenÑ"ygtfgp"okv"fgt"Cpognfwpi"cpgtmcppv0"Eine kostenfre ie Abmeldung ist nur bis zumAnmelde_schluss möglich. Personenbezogene Daten werden e lekt_ronisch erfasst.___________________________________Unterschrift

Zielgruppe:Fachkräfte der Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, SchulsozialarÂbeitVeranstaltungsort und Äzeiten:FranzÂHitzeÂHaus,KardinalÂvonÂGalenÂRing,50, 48149 MünsterÂBeginn:27.05.2019, 10:00 UhrEnde: 28.05.2019,16:00 UhrAnmeldung:Nutzen Sie die Vorteile der OnlineÂAnmeldung unter:www.lwl.org/fortbildung Eine Anmeldung per Post oder Fax mitnebenstehendem Formular ist ebenfalls möglich.Anmeldeschluss:26.04.2019Teilnahmezusage:Der Eingang Ihrer Anmeldung ist verbindlich. Bei Überschreitungder TeilnehmendenÂZahl behalten wir uns vor, max. einen Platzpro Einrichtung zu vergeben. Eine Zusage (bzw. Absage) erhaltenSie nach dem Anmeldeschluss.Teilnehmendenzahl:20 TeilnehmendeReferierende:Heide BuberlÂMensing, Dipl. Sozialarbeiterin, Supervisorin,WuppertalFragen zur Organisation:Kerstin Zillmann,Tel.:0251 591R5987Kerstin.z illmann@lwl.orgFragen zum Inhalt:Petra Beckersj ürgen, Tel.:0251 591Â4696petra.beckersjuergen@lwl.orgKosten:80,00 EUR Teilnahmeentgelt zzgl.136,00 EUR Verpflegung und Übernachtung im Einzelzimmer75,00 EUR Verpflegung ohne Übernachtung, Frühstück, AbendÂesseninkl. gesetzliche Umsatzsteuer

 Der Umgang mit Belastungen und Stress insozialen Berufen27.05.228.05.2019Franz2Hitze2HausKardinal2von2Galen2Ring,5048149 MünsterFortbildungsnummer:2019231220202

LWLRLandesj ugendamt Westfalen

http://www.lwl.org/fortbildung


Sehr geehrte Damen und Herren!Als Fachkräfte der sozialen Arbeit sind Sie tagtägllich gefordert, mit vielfältigen Aufgaben innerhalbIhres eigenen Arbeitsfeldes und den komplexenProblemlagen Ihrer Klienten und Klientinnen umlzugehen.Das erfordert Achtsamkeit, Selbstfürsorge und klalre Zielsetzungen im Alltag, um gesund zu bleiben.Es ist j edoch herausfordernd, den Blick auf sichselbst zu haben."ygpp"äko"Cw̌gpÑ"uq"xkgn"rcuukgtv"und erledigt werden muss.Deshalb werden für eine gesunde PsychohygieneMethoden und Handwerkszeuge benötigt, die hellfen, sich selbst mehr Aufmerksamkeit zu gebenund achtsamer im Alltag zu sein, um die eigeneKraft und Motivation zu regenerieren und zu erhallten.Ziel der Fortbildung ist es, durch Kurzvorträge,Übungen zur Achtsamkeit und Selbstfürsorgemehr Entspannung zu finden, um bei beruflichenund persönlichen Belastungen ausgeglichener zusein. Das führt zu mehr Lebensfreude und setztneue Energien frei.Die Inhalte und Übungen innerhalb der Fortbilldung wirken unterstützend und sind hilfreich, dieersten Schritte in die gewünschte Richtung zu tun.Ich freue mich sehr auf Ihre Teilnahme.Petra Beckersj ürgen

Inhalte:
 

‚ Reflexion der Anforderungen und äußerenBedingungen
‚ Frühzeitiges Erkennen persönlicher Stresslsymptome
‚ 

Die Phasen des Burnout erkennen
‚ 

Achtsamkeitsübungen
‚ 

Übungen zur Abgrenzung und Selbstfürsorge
‚ 

Entdecken persönlicher Ressourcen
‚ Änderungen von Einstellungen und Verhalten
‚ Handlungsschritte zur zielerreichungProgramm:1. Tag09:30 Uhr Anreise/Stehkaffee10:00 Uhr Beginn17:00 Uhr Ende2. Tag09:00 Uhr Beginn16:00 Uhr Ende

LandschaftsverbandWestfalen ½Lipp e

FortbildungFobi.Nr.:2019 ½31 ½20 ½02
48133Münster

viaFax:0251591 ½3245



Ausschreibung für  Integrationsprojekte 2020 

 

Quelle: istock l g-stockstudio  

Das Bundesamt für  Migration und Flüchtlinge (BAMF) förder t im Auftrag des Bun-
desminister iums des Innern (BMI) und des Bundesminister iums für  Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ), ergänzend zu den gesetzlichen Integrationsangeboten 
(Integrationskurse, Migrationsberatung für  erwachsene Zuwander innen und Zuwande-
rer , Jugendmigrationsdienste) Projekte zur  gesellschaftlichen und sozialen Integration 
von Zuwander innen und Zuwanderern. 

Wesentliche Zielgruppen der Projektförderung für das Jahr 2020 sind  

̇ Zuwandererinnen und Zuwanderer im Alter von 12 bis 27 Jahren, 
̇ Jugendliche (ab 12 Jahre) und erwachsene Zuwandererinnen und Zuwanderern  

mit dauerhafter Bleibeperspektive und Personen mit Migrationshintergrund. Ausgeschlosse-
nen sind jeweils Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten. 

Projektanträge müssen eindeutigen Bezug zu einem der im Ausschreibungstext aufgeführten 
aktuellen Themenschwerpunkte aufweisen. Die im Projekt geplanten Maßnahmen und ihre 
beabsichtigte Wirkung müssen nachvollziehbar dargestellt werden. Ein schlüssiger Finanz-
plan ist für die Projektlaufzeit vorzulegen.  

Antragstellung 

Die Antragstellung läuft über einen zweistufigen Prozess. Im ersten Schritt ist ein formloser 
Antrag bis einschließlich 28.06.2019 (Ausschlussfrist: Poststempel!) einzureichen (später 
eingehende Anträge werden bei der Auswahl nicht berücksichtigt). Die hierbei positiv ausge-
wählten Projekte werden in einem zweiten Schritt aufgefordert, über das Förderportal easy-
Online eine finale Antragseinreichung vorzunehmen. Nach finaler Antragsprüfung werden die 
Antragstellenden über die Förderentscheidung informiert und können voraussichtlich im 1. 
Quartal 2020 starten. 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Glossareintraege/DE/I/integration-glossar-d-ip.html?view=renderHelp%5bCatalogHelp%5d&nn=1367646


Weitere Informationen zum Wirkungshorizont, den Themenschwerpunkten sowie zur Antrag-
stellung finden Sie in den Ausschreibungstexten zu den Verfahren auf der rechten Seite unter 
"Downloads". 

Datum 09.04.2019  
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Referat 81DÖffentliche Bekanntmachung eines Interessenbekundungsverfahrens des Bundesamts für Migratiöon und Flüchtlinge zurVergabevon Fördermitteln für Projekte zur gesellschaftlichen und sozialenIntegrationvon Zuwanderinnen und Zuwanderern im Förderjahr 2020Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) fördert auf Grundlage der Richtlinien zur För)derung von Maßnahmen zur gesellschaf tlichen und sozialen Integration von Zuwanderinnen und Zu)wanderern (veröffentlicht in: Gemeinsames Ministerialblatt (GMBl), 68. Jahrgang, 28. März 2017, Nr.9, S. 151 ff.) im Auftrag des Bundesministeriums des Innern (BMI) Projekte zur gesellschaftlichen undsozialen Integration. Wesentliche Zielgruppe der Richtlinie sind j ugendliche (ab 12 Jahre) und erQwachsene Zuwandererinnen und Zuwanderern mit dauerhafter Bleibeperspektive und Personen mitMigrationshintergrund, auch im Sinne nachholender Integration; ausgeschlossenen sind AsylbewerQber aus sicheren Herkunftsstaaten.Bewilligte Projekte können mit einer Fördersumme von maximal 70.000
ｽ"ó°ã/úçÁã gefördert werden.Entsprechend ihren finanziellen Möglichkeiten sind von den Trägern Eigenmittel einzubringen sowieDrittmittel einzuwerben. Die Sprache im Projekt, d. h. bei der Umsetzung der Maßnahmen, sollDeutsch sein.Wirkungshorizont der ProjekteZur Verwirklichung des gestärkten gesellschaftlichen Zusammenhalts sollen die geförderten Projektein ihrer mittelQ und langfristigen Wirkung sowohl einen Beitrag zur Integration von Zugewandertendurch Partizipation und Teilhabe in der Gesellschaft leisten, als auch die Öffnung der AufnahmegeQsellschaft in den Blick nehmen.Themenschwerpunkte für altersunabhängige Projekte zum Projektstart im Jahr 2020(Für Ihr Projekt ist nur ein Schwerpunkt wählbar)1. Teilhabe und PartizipationErwartete Wirkung von Projekten zudiesemThemenschwerpunkt:Menschen mit und ohne Migrationshintergrund kennen und nutzen unterschiedliche PartizipatiQonsmöglichkeiten (inOrganisationen).Sie verfügen über mehrWissen zudenWertender freiheitlich demokratischenGrundordnung.Menschen mit und ohne Migrationshintergrund verfügen über mehr Selbstvertrauen, SelbstverQantwortung und Motivation.Sie verfügen über mehr Kompetenzen.Gesucht werden Projekte, deren Maßnahmen geeignet sind, Menschen mit und ohne MigrationsQhintergrund zu ermutigen, sich gesellschaftlich ehrenamtlich zu engagieren und damit einen BeiQtrag zum gesellschaftlichen Miteinander zu leisten. Im Rahmen des Projektes sollen MöglichkeiQten aufgezeigt und geboten werden, in welch vielfältiger Weise dies umsetzbar ist. Dadurch wirdein Beitrag zur Stärkung des freiwilligen Engagements geleistet. Es werden auch die KompetenQzen von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund gestärkt.
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2. Antidiskriminierung/}rassismus/BekämpfungvonAntisemitismusErwartete Wirkung von Projekten zudiesemThemenschwerpunkt:Menschen mit und ohne Migrationshintergrund sind für Vorurteile stärker sensibilisiert.Mehr soziale Kontakte zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund sind hergestellt.Menschen mit und ohne Migrationshintergrund vermitteln und reflektieren über Werte undNormendes Zusammenlebens.Der konstruktive Austausch und Dialog über Unterschiede in einer pluralistischen Gesellschaftwird gestärkt.Gesucht werden Projekte, deren Maßnahmen geeignet sind, dem Abbau von Vorurteilen, demAufbau eines respektvollen Umgangs durch die Stärkung einer konstruktiven Diskussionskulturund der Herausbildung von interkultureller Kompetenz bei Menschen mit und ohne Migrations±hintergrund zu dienen. Im Mittelpunkt soll hier ein auf Toleranz und Respekt basierter Austauschstehen, der ein gegenseitiges Kennenlernen ermöglicht. Auf der Basis eines interreligiösen Dia±logs soll die Vielfalt kultureller, religiöser und gesellschaftlicher Ansätze erfahrbar gemacht wer±den und die pluralistische Gesellschaft gestärkt werden. Dabei liegt ein Fokus auf dem Verständ±nis und der Vermittlung von Werten der freiheitlich demokratischen Grundordnung als Teil einerpluralistischen Gesellschaft. Projekte, die die Bekämpfung von Antisemitismus zum Ziel habenund antisemitische Vorurteile bei Menschen mit und ohne Migrationshintergrund abbauen wol±len, sollen ebenfalls gefördert werden.Es sollen auch Wege aufgezeigt werden, zum einen mit Diskriminierungserfahrungen umzuge±hen und zum anderen in wirksamer Weise auf Diskriminierungen hinzuweisen. Im Rahmen derProjekte sollen sowohl ein Beitrag zum (interkulturellen) Zusammenleben, als auch zu produkti±ven und konstruktiven gesellschaftlichen Debatten geleistet werden.3. Sichtbarmachung derVielfalt der ZivilgesellschaftErwartete Wirkung von Projekten zudiesemThemenschwerpunkt:Die Kompetenzen von Menschen mit Migrationshintergrund werden in der Öffentlichkeit sicht±barer.Menschen mit und ohne Migrationshintergrund verfügen über mehr Wissen über die Werte desZusammenlebens in einer pluralenGesellschaft und reflektieren diese.Mehr soziale Kontakte zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund sind hergestellt.Ein Beitrag zum (interkulturellen) Zusammenleben ist geleistet.Gesucht werden Projekte, deren Maßnahmen geeignet sind, Begegnungsstätten für Menschenmit und ohne Migrationshintergrund zu schaffen oder die positiven Faktoren einer kulturell vie l±fältigen Gesellschaft darzustellen und zu vermitteln. Vermittelt solldabei werden, dass die deut±sche Gesellschaft keine Monokultur, sondern ein Gefüge unterschiedlicher, kultureller Prägungenist. Dabei soll im Rahmender Projekte die interkulturelle Interaktion zwischen Menschen mit undohne Migrationshintergrund ebenso im Fokus stehen wie die Sichtbarmachung mitgebrachterund erworbener Kompetenzen von Zugewanderten und ihre positiven Beiträge zur Gesellschaft .Hierfür sollen auchöffentlichkeitswirksame Maßnahmeneingeplant werden.
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Verfahren derAntragstellungDie Antragstellung läuft über einen zweistufigen Prozess. Im ersten Schritt ist ein formloser Antragbis einschließlich 28. 06. 2019 (Ausschlussfrist: Poststempel!) einzureichen.Gefördert werden keine regelmäßigen Angebote von Vereinen und Organisationen, sondern gefö r�dert wird die Konzeption und Umsetzung einer schlüssig konzipierten Projektidee, die von Ihnenkonkret nur einem der dargestellten Themenschwerpunkte zugeordnet wird. Die zu diesem Themageplanten Maßnahmen und Projektinhalte müssen nicht alle dargestellten Wirkungen in den Fokusnehmen. Es kommt bei der Bewertung des Projektes in erster Linie auf die Darstellung der Projektin�halte, d.h. der geplanten Maßnahmen an; diese sollte im Zentrum der Ausführungen stehen undschlüssig sein. Auf allgemeine Ausführungen zu Fragen der Integration, der Methodik in der Projek�tumsetzung und der Erklärung unspezifischer Bedarfslagen kann verzichtet werden.ErforderlicheAntragsunterlagen im ersten Schritt:1. Eine formlose Projektskizze, in der die Projektkonzeption vorgestellt wird nach folgendenVorgaben:a) Länge: max. zehn Seiten, Schriftgröße: 12 Punkte, Zeilenabstand: 15 Punkte, Seitenrän�der oben und unten: je 2,5 cm; Seitenränder links und rechts: je 2 cmb)
 auf der ersten Seite Angabe des einen Themenschwerpunkts, zudem der Antrag gestelltwird (nicht mehrere Themenschwerpunkte!)c) auf der ersten Seite Angabe des Standorts der Maßnahmen vorOrtd)
 
Benennen Sie klar die geplanten Maßnahmen, deren Ziele und die beabsichtigten Pro�jektwirkungen, wie diese realistisch umgesetzt werden können und in welcherWeise dieerzielte Wirkung erkennbar bzw. mit welchen Indikatorendiese messbar ist.Als maßgebliches inhaltliches Bewertungskriterium für die Projektskizze gilt die nach�vollziehbare und konkrete Darstellung folgenderAspekte:o Hand lungsbedarf vorOrto Zugang zur und nachhaltige Erreichung der Zielgruppeo 

Wirkung der Maßnahmen im Rahmendes Projekts hinsichtlichder kurz�, mittel� undlangfristigen Integration von Menschen mit Migrationshintergrundo Realistische Projektziele mit konkreten Umsetzungsmaßnahmen zur Erreichung dergeplanten Wirkung (deutliche Zuordnung zum entsprechenden thematischenSchwerpunkt)o 
Benennung von messbaren Indikatoren zur Kontrolle derZielerreichungo 
Vernetzung und Kooperationen vorOrto Nachhaltigkeit des Projektes2. Finanzierungsplan überdie komplette Projektlaufzeit (Download unter www.bamf.de)Anerkennung des Grundgesetzes und der freiheitlich)demokratischen GrundordnungEine wesentliche Voraussetzung für die Förderung ist, dass der Zuwendungsempfänger die freiheit�lich�demokratische Grundordnung des Grundgesetzes anerkennt und eine den Zielen des Grundge�setzes förderliche Arbeit gewährleistet. Dies gilt auch für Kooperationspartner, die mit der inhaltli�chen Mitwirkung an der Durchführung eines bewilligten Projektes beauftragt werden bzw. in sonsti�gerWeise andem Projekt partizipieren.Hinsichtlich des förderfähigen Personenkreises, des Zuwendungszwecks, der Rechtsgrundlage, desGegenstands der Förderung, der Zuwendungsempfänger und

ゲ
voraussetzungen, der Art, des Um�

http://www.bamf.de/
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fangs und der Höhe der Zuwendungen, sonstiger Zuwendungsbestimmungen und des Verfahrenswird auf die o. g. Richtlinien verwiesen; zusätzlich wird auf den Leitf adenfür die Beantragung, Durch`f ührung und Abrechnung eines gemeinwesenorientierten Integrationsproj ektes auf www.bamf.de verkwiesen. Ein Rechtsanspruch auf Förderung eines Projektes besteht nicht.Der Antrag ist ausschließlich in Papierform und unterschrieben gültig. Unvollständige oderverspätet eingehendeAntragsunterlagen oderAnträge, die nicht denvorgegebenen Bestimmungenfolgen, werden vom Auswahlverfahren ausgeschlossen. Eine Nachreichung von Unterlagen istnicht möglich.Bitte schicken Sie die o. g. Unterlagen komplett an die folgendeAdresse:Bundesamt für Migration und FlüchtlingeReferat 81DFrankenstraße 21090343 NürnbergAuf der Grundlage der im ersten Schritt eingegangenen, gültigen Projektanträge werden vom Zukwendungsgeber diejenigen Projektträger für den zweiten Schritt ausgewählt, die ihren Antrag überdas Förderportal easykOnline einreichen können. Nach finaler Antragsprüfung werden die Antragkstellenden über die Förderentscheidung informiert und können voraussichtlich im 1. Quartal 2020 ihrProjekt starten.Diese Bekanntmachung tritt amTage derVeröffentlichung auf der Homepage www.bamf.de in Kraft.Nürnberg, imApril 2019ImAuftragIris Escherle
Referatsleitung"̋Integrationsprojekte”

http://www.bamf.de/
http://www.bamf.de/
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Referat 81DÖffentliche Bekanntmachung eines Interessenbekundungsverfahrens des Bundesamts für MigratiÕon und Flüchtlinge zurVergabevon Fördermitteln für Projekte zur gesellschaftlichen und sozialenIntegrationvon Zuwanderinnen und Zuwanderern im Förderjahr 2020Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) fördert auf Grundlage der Richtlinien zur För�derung von Maßnahmen zur gesellschaf tlichen und soz ialen Integration von Zuwanderinnen und Zu�wanderern (veröffentlicht in: Gemeinsames Ministerialblatt (GMBl), 68. Jahrgang, 28. März 2017, Nr.9, S. 151 ff.) im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)Projekte zur gesellschaftlichen und sozialen Integration. Wesentliche Zielgruppe der Richtlinie sindZuwandererinnen und Zuwanderer im Alter von 12 bis 27 Jahren mit dauerhafter Bleibeperspektiveund Personen mit Migrationshintergrund, auch im Sinne nachholender Integration; ausgeschlossenensind Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten.Bewilligte Projekte können mit einer Fördersumme von maximal 70.000 ｽ"ó°ã/úçÁã gefördert werden.Entsprechend ihren finanziellen Möglichkeiten sind von den Trägern Eigenmittel einzubringen sowieDrittmittel einzuwerben. Die Sprache im Projekt, d. h. bei der Umsetzung der Maßnahmen, sollDeutsch sein.Wirkungshorizont der ProjekteZurVerwirklichung des gestärkten gesellschaftlichen Zusammenhalts sollen die geförderten Projektein ihrer mittel; und langfristigenWirkung sowohl einen Beitrag zur Integration von Zugewandertendurch Partizipation und Teilhabe in der Gesellschaft leisten, als auch die Öffnung der Aufnahmege;sellschaft in den Blick nehmen.Themenschwerpunkte für die Jugendprojekte zum Projektstart im Jahr 2020(Für Ihr Projekt ist nur ein Schwerpunkt wählbar)1. Steigerung der Alltagskompetenzen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund/Aktivierungder Kompetenzen für dasAllgemeinwohlErwarteteWirkung von Projekten zudiesemThemenschwerpunkt:Menschen mit Migrationshintergrund verfügen über mehr Kompetenzen, Selbstvertrauen,Selbstverantwortung und Engagement.Kompetenzen von Menschen mit Migrationshintergrund sind in derÖffentlichkeit sichtbarer.Menschen mit und ohne Migrationshintergrund kennen und nutzen unterschiedliche Partizipati;onsmöglichkeiten (inOrganisationen).Menschen mit Migrationshintergrund verfügen über mehrWissen zu denWerten der freiheitlichdemokratischenGrundordnung.Gesucht werden Projekte, deren Maßnahmen geeignet sind, junge Menschen mit und ohne Mig;rationshintergrund zu befähigen, sich zivilgesellschaftlich für das Allgemeinwohl zu engagieren.Im Rahmen des Projektes sollen Möglichkeiten aufgezeigt und gebotenwerden, in welch vielfäl;tiger Weise dies umsetzbar ist. Dabei geht es einerseits um die Stärkung von Alltagskompeten;
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zen, andererseits um das Sichtbarmachen von Möglichkeiten und den Zugang zum Engagement.Wege sollen aufgezeigt und Türen geöffnet werden. Wesentlich ist, dieses zivilgesellschaftlicheEngagement sichtbar zu machen. Dabei liegt ein Fokus auch auf dem Verständnis und der Versmittlung vonWertender freiheitlich demokratischenGrundordnung.2. Rollenbildung/ZugehörigkeitErwartete Wirkung von Projekten zudiesemThemenschwerpunkt:Jugendliche mit Migrationshintergrund finden sich leichter zwischen verschiedenen Kulturen besheimatet.Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund vermitteln und reflektieren über Werte undNormendes Zusammenlebens.Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund sind für Vorurteile stärker sensibilisiert.Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund verfügen über mehr Selbstvertrauen, Selbstversantwortung und Engagement.Gesucht werden Projekte, deren Maßnahmen geeignet sind, Jugendliche dabei zu unterstützen,ihren Platz in der Gesellschaft zu finden, sich als positive Brückenbauer zwischen Kulturen zu ersfahren und neue Impulse in die Gesellschaft zu setzen. Entscheidend ist nicht die Zugehörigkeitzu einer Community, sondern die Rolle des Einzelnen in der gesamtdeutschen Gesellschaft. Hierszu sollen die Maßnahmen unterstützend wirken. Es soll Raum sein für die Aufarbeitung desSpannungsfeldes von familiären Anforderungen und gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedinsgungen. Dabei spielt die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichenWerten und Vorurteilen einewesentliche Rolle.Verfahren derAntragstellungDie Antragstellung läuft über einen zweistufigen Prozess. Im ersten Schritt ist ein formloser Antragbis einschließlich 28. 06. 2019 (Ausschlussfrist: Poststempel!) einzureichen.Gefördert werden keine regelmäßigen Angebote von Vereinen und Organisationen, sondern geförsdert wird die Konzeption und Umsetzung einer schlüssig konzipierten Projektidee, die von Ihnenkonkret nur einem der dargestellten Themenschwerpunkte zugeordnet wird. Die zu diesem Themageplanten Maßnahmen und Projektinhalte müssen nicht alle dargestellten Wirkungen in den Fokusnehmen. Es kommt bei der Bewertung des Projektes in erster Linie auf die Darstellung der Projektinshalte, d.h. der geplanten Maßnahmen an; diese sollte im Zentrum der Ausführungen stehen undschlüssig sein. Auf allgemeine Ausführungen zu Fragen der Integration, der Methodik in der Projekstumsetzung und der Erklärung unspezifischer Bedarfslagen kann verzichtet werden.ErforderlicheAntragsunterlagen im ersten Schritt:1. Eine formlose Projektskizze, in der die Projektkonzeption vorgestellt wird nach folgendenVorgaben:a) Länge: max. zehn Seiten, Schriftgröße: 12 Punkte, Zeilenabstand: 15 Punkte, Seitenränsder oben und unten: je 2,5 cm; Seitenränder links und rechts: je 2 cmb)
 auf der ersten Seite Angabe des einen Themenschwerpunkts, zu demder Antrag gestelltwird (nicht mehrere Themenschwerpunkte!)c) auf der ersten Seite Angabe des Standorts der Maßnahmen vorOrtd)
 Benennen Sie klar die geplanten Maßnahmen, deren Ziele und die beabsichtigten Prosjektwirkungen, wie diese realistisch umgesetzt werden können und inwelcherWeise die
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erzielte Wirkung erkennbar bzw. mit welchen Indikatorendiese messbar ist.Als maßgebliches inhaltliches Bewertungskriterium für die Projektskizze gilt die nachØvollziehbare und konkrete Darstellung folgenderAspekte:o Handlungsbedarf vorOrto Zugang zur und nachhaltige Erreichung der Zielgruppeo Wirkung der Maßnahmen im Rahmendes Projekts hinsichtlich der kurzØ, mittelØ undlangfristigen Integration von Menschen mit Migrationshintergrundo Realistische Projektziele mit konkreten Umsetzungsmaßnahmen zur Erreichung dergeplanten Wirkung (deutliche Zuordnung zum entsprechenden thematischenSchwerpunkt)o Benennung von messbaren Indikatoren zur Kontrolle derZielerreichungo Vernetzung und Kooperationen vorOrto Nachhaltigkeit des Projektes2. Finanzierungsplan über die komplette Projektlaufzeit (Download unter www.bamf.de)Anerkennung des Grundgesetzes und der freiheitlichÿdemokratischen GrundordnungEine wesentliche Voraussetzung für die Förderung ist, dass der Zuwendungsempfänger die freiheitØlichØdemokratische Grundordnung des Grundgesetzes anerkennt und eine den Zielen des GrundgeØsetzes förderliche Arbeit gewährleistet. Dies gilt auch für Kooperationspartner, die mit der inhaltliØchen Mitwirkung an der Durchführung eines bewilligten Projektes beauftragt werden bzw. in sonstiØgerWeise andem Projekt partizipieren.Hinsichtlich des förderfähigen Personenkreises, des Zuwendungszwecks, der Rechtsgrundlage, desGegenstands der Förderung, der Zuwendungsempfänger und ゲvoraussetzungen, der Art, des UmØfangs und der Höhe der Zuwendungen, sonstiger Zuwendungsbestimmungen und des Verfahrenswird auf die o. g. Richtlinien verwiesen; zusätzlich wird auf den Leitf adenfür die Beantragung, Durch�f ührung und Abrechnung eines gemeinwesenorientierten Integrationsproj ektes auf www.bamf.de verØwiesen. Ein Rechtsanspruch auf Förderung eines Projektes besteht nicht.Der Antrag ist ausschließlich in Papierform und unterschrieben gültig. Unvollständige oderverspätet eingehendeAntragsunterlagen oderAnträge, die nicht den vorgegebenen Bestimmungenfolgen, werden vom Auswahlverfahren ausgeschlossen. Eine Nachreichung von Unterlagen istnichtmöglich.Bitte schicken Sie die o. g. Unterlagen komplett an die folgendeAdresse:Bundesamt fürMigration und FlüchtlingeReferat 81DFrankenstraße 21090343 NürnbergAuf der Grundlage der im ersten Schritt eingegangenen, gültigen Projektanträge werden vom ZuØwendungsgeber diejenigen Projektträger für den zweiten Schritt ausgewählt, die ihren Antrag überdas Förderportal easyØOnline einreichen können. Nach finaler Antragsprüfung werden die AntragØstellenden über die Förderentscheidung informiert: der Projektstart soll jeweils zum 01. Januar 2020erfolgen.Diese Bekanntmachung tritt amTage derVeröffentlichung auf der Homepage www.bamf.de in Kraft.Nürnberg, imApril 2019
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